
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung 13. Februar 2019 
 

 

Weitere 16 Projekte für LEADER-Förderung bestätigt  
 

Mit 16 Vorhaben von Unternehmen, Kommunen und Vereinen geht die Lokale Aktionsgruppe (LAG) 

Elbe-Elster in die bereits achte Antragsrunde im LEADER-Programm für den ländlichen Raum. Das Pro-

gramm unterstützt Projekte mit Mitteln der Europäischen Union und des Landes Brandenburg.   

 

Der Vorstand der LAG Elbe-Elster hat am 31. Januar die achte Auswahlrunde für Projekte durchgeführt, 

die einen Förderantrag im LEADER-Programm einreichen dürfen. Bewertet wurden die zum 30. Novem-

ber 2018 eingegangenen 49 Vorhaben anhand der im September 2018 veröffentlichten Auswahlkrite-

rien. Die 49 Bewerbungen umfassten ein geplantes Fördervolumen von ca. 10,9 Millionen Euro. 

 

Ihren Förderantrag können nun 16 Projekte stellen, die im ausgelobten Förderbudgets von 4,0 Millionen 

Euro aus dem Europäischen Fonds für ländliche Entwicklung (ELER) liegen. Bestätigt wurden sieben un-

ternehmerische Vorhaben, vier Projekte von Kommunen und fünf Vorhaben von Vereinen, die im Gebiet 

der LAG Elbe-Elster umgesetzt werden sollen. Dabei sind sowohl kleinere Projekte wie auch größere In-
vestitionen. Die Projektträger müssen bis 15. April 2019 ihren Antrag beim Landesamt für Ländliche 

Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) in Luckau einreichen.  

 

Die LAG Elbe-Elster hat bereits die neunte Auswahlrunde für eine LEADER-Förderung mit dem Stichtag 

10. April 2019 gestartet. Diese Auswahlrunde richtet sich an unternehmerische Projekte, wofür bis zu 

800.000 Euro Fördermittel aus dem Regionalbudget bereitgestellt werden.  

 

Die Ergebnisse aller Auswahlrunden der LAG Elbe-Elster finden Interessenten im Internet unter 

www.lag-elbe-elster.de in der Rubrik Förderung – Auswahlergebnisse.  
 

 

 

Kontakt:   LAG Elbe-Elster e.V. 

LAG-Vorsitzender: Thilo Richter  

Regionalmanagement: Sven Guntermann / Thomas Wude 

 

 

Anlage:  Übersicht der Projekte der 8. Auswahlrunde vom 31. Januar 2019 


